Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 28.04.2025

Offentlich-rechtliche Vereinbarung zu interlokalen Verkehren zwischen
dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Koln

Die Stadt KoIn hat eine 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis zu
der Schnellbuslinie SB 91 geschlossen. Aufgrund § 24 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes
Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) haben die Kommunen auf die
Veroffentlichung der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinzuweisen.

Am 23.01.2025 wurde die 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Koln
und dem Rhein-Erft-Kreis zu der Schnellbuslinie SB 91 durch die Bezirksregierung
KoIn genehmigt und im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Koln Nr. 5 vom
03.02.2025 bekanntgemacht.

Gemal § 24 Absatz 3 Satz 2 GkG NRW wird hiermit auf die vorgenannte
Veroffentlichung hingewiesen.

Seite 1



	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu interlokalen Verkehren zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Köln

